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ver.di´s Kammertöne 
Informationen aus den ersten Kammerver-

sammlungen und der Arbeit der ver.di-Fraktion 

in der Kammer  

 

 
 

Pflegekammer NRW            
 
 

Am 16. Dezember 2022 konstituierte sich die Pflegekammer NRW. ver.di hatte im Vorfeld der Kammer-

wahl eine Urabstimmung über das Fortbestehen der Kammer gefordert. 

Leider haben auch die von ver.di unterstützten Proteste die Verantwortlichen in der NRW-Regierung 

nicht zu einem Einlenken bewegen können, sodass die Wahl zur Pflegekammer ohne eine Abstimmung 

unter allen Pflegekräften im Herbst letzten Jahres durchgeführt wurde. 

 

ver.di hat sich in jedem Regierungsbezirk an der Wahl der Vertreter*innen für die Pflegekammer NRW 

in beiden Wahlgruppen beteiligt und stellt mit 16 gewählten Kammervertreter*innen die größte „Ein-

zelfraktion“ in der Kammer. Zusammen mit den Vertreter*innen der „Bündnis-Listen“ bilden die ver.di-

Vertreter*innen den kammerkritischen Block. Dennoch ist der „kammerkritische Block“ mit 24 Gewähl-

ten in der Minderheit in der mit 60 Vertreter*innen besetzten Pflegekammer NRW. 

 

ver.di-Vertreter*innen fordern die Urwahl in der konstituierenden Sitzung 

Auf der konstituierenden Kammerversammlung am 16.12.2022 stellte die ver.di-Fraktion den Antrag, 

dass die Kammer sich zur Aufgabe mache, das Ministerium mit einer Abstimmung unter allen Pflege-

kräften zum Fortbestehen der Kammer zu beauftragen. Der Antrag wurde von der Mehrheit zurückge-

wiesen. 

 

Die Hauptsatzung, das Regelwerk für die Arbeit der Kammer, wurde in der Kammerversammlung am 

20. Januar verabschiedet und aktuell vom Ministerium geprüft.  

Auf der Tagesordnung der dritten Kammerversammlung am 24.02.2023 steht die Wahl des sogenann-

ten Vorstandes und der Präsident*in sowie Vizepräsident*in der Kammerversammlung. Der „Vorstand“ 

ist das ausführende Gremium der Kammerversammlung. Zusammensetzung und Aufgaben von Vor-

stand und Präsident*in/Vizepräsident*in sind in der Hauptsatzung, welche auf den Seiten der Pflege-

kammer veröffentlicht werden wird, festgeschrieben.  

 

Auch ver.di-Kolleg*innen werden sich für die Arbeit der weiteren Organe der Kammer zur 

Verfügung stellen, um die Arbeit der Kammer im Sinne der Pflegekräfte in NRW kritisch zu be-

gleiten.  

 

Wie kontrovers Themen in der Kammer und deren Organe in Zukunft diskutiert werden, hängt von ei-

ner starken Opposition ab.  

Die Kammervertreter*innen der ver.di-Fraktion werden diese Aufgabe wahrnehmen. 

 

die ver.di-Fraktion der Pflegekammer 


